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Anschluss von Kaderärzten ganzer Spitäler
an die Kadervorsorgestiftung VLSS
Stiftung für die berufliche Vorsorge der Leitenden Spitalärzte der Schweiz

PD Dr. W. Schweizer a, Lotti Gautschi b

Der VLSS (Verein der Leitenden Spitalärzte der
Schweiz) und seine Vorsorgestiftung (Pensions-
kassenstiftung) empfehlen Ihnen einen Beitritt
zur Stiftung für die berufliche Vorsorge der Lei-
tenden Spitalärzte (Vorsorgestiftung VLSS) für
das Jahr 2005.

Anschluss als Selbständigerwerbender

Honorare aus ambulanter Behandlung in der pri-
vaten Sprechstunde eines Kaderarztes am Spital
stellen Einkommen aus selbständiger Erwerbstä-
tigkeit dar. Einzelanschlüsse an die Vorsorgeein-
richtung VLSS sind für diese Einkommen in allen
Kantonen nach wie vor möglich, und die bereits
abgeschlossenen Verträge behalten ihre Gültig-
keit.

Einige kantonale Steuerverwaltungen haben
bei der Vorsorgestiftung VLSS als Übergangs-
lösung (bis sich eine einheitliche und gefestigte
Praxis durchsetzt) auch Honorare aus der statio-
nären Behandlung von Halbprivat- und Privat-
patienten, die eigentlich als Einkommen aus
unselbständiger Erwerbstätigkeit gelten, steuer-
lich zum Abzug zugelassen. Hier muss jedoch
von Anfang an für Ärzte, welche in einem Spital
und in demselben Kanton angestellt sind, eine
Entscheidung für einen bestimmten Plan getrof-
fen werden. Dies muss mit einer Zusatzvereinba-
rung zum Anschlussvertrag mit der Vorsorgeein-
richtung VLSS geregelt werden. Ein Wechsel
zu einem anderen Plan würde steuerlich nicht
akzeptiert werden. 

Solche Anschlüsse für Einzelpersonen kön-
nen nur bei der Personalvorsorgestiftung VLSS
getätigt werden.

Anschluss eines Spitals für seine unselb-
ständig erwerbstätigen Kaderärzte

Um dem real existierenden Vorsorgebedarf ent-
gegenzukommen, sollten im Endeffekt die un-

selbständigen Einkommensteile (Lohnbestand-
teile), welche nicht bereits bei der Pensionskasse
Ihres Spitals versichert sind, in einem einheitlich
ausgestalteten Kollektivvertrag Ihres Spitals – wie
bei einer Zusatzvorsorge für Kadermitarbeiter
eines Unternehmens – im Rahmen der beruf-
lichen Vorsorge versichert und steuerlich akzep-
tiert werden. 

Wir haben von der Vorsorgestiftung VLSS
aus diese Versicherungsmöglichkeit geschaffen,
welche es erlaubt, Einkommen zu versichern,
welche durch die Plafonierung des Vorsorge-
reglementes des Arbeitgebers nicht versichert
werden können. Es kann dafür durch das Spital
ein Anschlussvertrag mit der Vorsorgeeinrich-
tung VLSS abgeschlossen werden. Dies ist in der
ganzen Schweiz möglich. Die Stiftungsaufsicht
des Kantons Bern hat unsere Vorsorgereglemente
entsprechend genehmigt. 

Gerne sind wir bereit, zusammen mit Ihrem
Arbeitgeber eine Lösung auszuarbeiten, um auch
für Kaderärzte eine angemessene Vorsorge aufzu-
bauen, denn gegenüber anderen Berufsgattun-
gen, die von Kadervorsorgen ihrer Arbeitgeber
profitieren, sind Spitalkaderärzte klar benach-
teiligt. Wir verweisen auf den Artikel 113 der
Eidg. Bundesverfassung über die berufliche
Vorsorge Abs. 2a: «Die berufliche Vorsorge er-
möglicht zusammen mit der AHV die Fort-
setzung der gewohnten Lebenshaltung in ange-
messener Weise.» 

Wenn Sie selbst und die Kaderärzte Ihres Spitals
am Eintritt in die berufliche Vorsorgestiftung des
VLSS interessiert sind, dann setzen Sie sich direkt
mit unserer Geschäftsstelle Pendia Associates AG
in Zürich oder einem unserer folgenden Berater
in Verbindung:

Geschäftsstelle Vorsorgestiftung VLSS
– Geschäftsstelle: Pendia Associates AG, Tödi-

strasse 38, Postfach 2056, 8027 Zürich, Lotti
Gautschi, Tel. 044 289 20 06, E-Mail:
lotti.gautschi@pendia.ch

a Präsident Stiftungsrat

b Geschäftsführerin

Korrespondenz:
Pendia Associates AG
Tödistrasse 38
Postfach 2056
CH-8027 Zürich
Tel. 044 289 20 06

E-Mail: lotti.gautschi@pendia.ch
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Autorisierte Berater Vorsorgestiftung VLSS
– Ceccon Consulting & Partner AG, Basel-

strasse 10, 4222 Zwingen, Tel. 061 761 81 76,
Jean-Pierre Ceccon, E-Mail: jp.ceccon@ceccon
sult.ch, Fax 061 261 08 05
Peter Vollenhals, E-Mail: p.vollenhals@ceccon
sult.ch

– Pierre-André Steiner, Swiss Life, Avenue du
Théâtre 1, 1005 Lausanne, Tel. 041 284 47 79,
E-Mail: pierreandre.steiner@swisslife.ch

– Solobroke AG, Stefan Ryser, Grabenacker-
strasse 6 / Postfach 1518, 4502 Solothurn,
Tel. 032 623 37 37, Fax 032 622 32 15, E-Mail:
stefan.ryser@solobroke.ch

– Ärzteberatungsstelle ABC Bühler & Partner
AG, Erwin Bühler, Luzernerstrasse 24, 6330
Cham, Tel. 041 368 56 56, Fax 041 368 56 59

– Tectron AG, Finanzberatung, Gewerbepark,
5506 Mägenwil
Andy Trösch, Tel. 062 889 89 69, Natel 079
605 37 81, E-Mail: a.troesch@tectron-finanz
beratung.ch
Daniela Bossard, Tel. 062 889 89 85, Natel 079
524 11 12, E-Mail: d.bossard@tectron-finanz
beratung.ch

– Roger Clénin, Stiftungsrat, Höhenstrasse 1,
3646 Einigen, Tel. 033 654 33 07, Natel
078 619 84 86, E-Mail: roger.clenin@
swissonline.ch

– Stefan Schäpper, Financial Architects Schweiz
GmbH, Speerstrasse 8, Postfach, 9501 Wil,
Tel. 071 222 22 02, Fax 071 222 22 12, E-Mail:
financial.architects@tbwil.ch

Diese Berater sind gerne bereit, Sie auch auf
einem möglicherweise beschwerlichen Weg zu-
sammen mit der Spitalverwaltung zu beraten.
Auch auf unserer Homepage www.vlss.ch kön-
nen Sie sich detailliert über die Vorsorgestiftung
VLSS informieren.

Zum Schluss bleibt zu erwähnen, dass der
Stiftungsrat dieser Stiftung unentgeltlich und
ehrenamtlich tätig ist und dass Ihnen die von
Ihnen einbezahlten Beiträge und die Erträge
vollumfänglich gutgeschrieben werden. Davon
ausgenommen sind die üblichen Verwaltungsge-
bühren, die wir so niedrig halten wie möglich. 

Allgemeine Rechtsauskunftsstelle
beim Verein VLSS

Allgemeine Rechtsauskünfte wie Vertragsbera-
tungen, Auskünfte zum Patientenrecht, allge-
meine Versicherungsfragen usw. bietet der Ver-
ein VLSS für Mitglieder (Jahresbeitrag: Fr. 150.–)
kostenlos an. Die spezialisierte Rechtsauskunfts-
stelle wird wie folgt betrieben: Dienstagvormit-
tag von 8.00 bis 12.00 Uhr und Donnerstag-
nachmittag von 13.30 bis 17.30 Uhr. Zu diesen
Zeiten steht Ihnen Herr lic. iur. Urs Reinhard,
Rechtsanwalt, für telefonische und schriftliche
Auskünfte gerne zur Verfügung. Kontakt: Telefon
031 390 25 65; E-Mail: reinhard.vlss@netline.ch.
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